
Auskunft zur Möglichkeit, das geborene Kind
zur Adoption freizugeben

Ein Kind nach der Geburt zur Adoption freizu-
geben ist ein sehr schwerer Entscheid, der
nicht ohne eingehende Gespräche vollzogen
werden sollte. Die folgenden Stellen erteilen
Informationen zum Thema Adoption.

Schweizerische Fachstelle für Adoption
Hofwiesenstr. 3, 8057 Zürich
Telefon 01 360 80 90

Sozialdienste der Einwohnergemeinden des
Kantons Obwalden

Gesundheitsamt

LEITFADEN
Gemäss Art. 120 Abs. 1 Bst. b des Strafgesetz-
buches

Ungewollt
schwanger?

Dieser Leitfaden ist erhältlich bei:

Gesundheitsamt
Dorfplatz 4, Postfach 1261
6061 Sarnen
Telefon: 041 666 64 58
Telefax: 041 666 64 14
e-mail: gesundheitsamt@ow.ch

mailto:gesundheitsamt@ow.ch
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Ihr Arzt/Ihre Ärztin hat mit Ihnen bereits ein
ausführliches Gespräch geführt und Sie über
die gesetzlichen Bestimmungen und über die
gesundheitlichen Risiken des Schwanger-
schaftsabbruchs informiert.

Nur Sie selbst als betroffene Frau sind letzt-
lich in der Lage, den Entscheid für oder gegen
das Austragen der Schwangerschaft zu fällen.
Eine ungeplante Schwangerschaft kann je-
doch viele Fragen, belastende Gefühle, Unsi-
cherheiten und Ängste auslösen. 

Wenn Sie sich in einer Konfliktsituation befin-
den, für Ihren Entscheid noch Zeit brauchen
oder sich ein offenes Gespräch über Ihre per-
sönliche Situation wünschen, wenden Sie sich
an die nebenstehend aufgeführte Schwan-
gerschaftsberatungsstelle.

Sie werden dort von einer Fachperson, die an
die berufliche Schweigepflicht gebunden ist,
unentgeltlich in psychologischen, sozialen,
rechtlichen und finanziellen Belangen beraten.
Eine solche Beratung kann Ihnen helfen, die
für Sie richtige Entscheidung zu finden. 

Sie erhalten auf der Schwangerschaftsbera-
tungsstelle in jedem Fall weiterführende Hilfe
und Unterstützung, ob Sie die Schwanger-
schaft austragen wollen oder ob Sie sich für
einen Schwangerschaftsabbruch oder eine
Adoption entschieden haben.

Offizielle Schwangerschaftsberatungs-
stelle für den Kanton Obwalden

Ehe-, Lebens- und Schwangerenberatung
(elbe)
Hirschmattstrasse 30b, 6003 Luzern
Telefon 041 210 10 87

Die Ehe-, Lebens- und Schwangerenberatung
(elbe) bietet unentgeltliche Beratung und Hilfe
im Bereich Schwangerschaft und Schwanger-
schaftsverhütung, bei ungeplanter Schwan-
gerschaft oder Schwangerschaftsabbruch an.
Die Beratungen sind kostenlos und vertrau-
lich, auch für Minderjährige.

Als schwangere Frau unter 16 Jahren sind Sie
in einer besonders schwierigen Lage. Ge-
mäss Art. 120 Abs. 1 Bst. c des Strafgesetz-
buches müssen Sie sich an eine für jugendli-
che spezialisierte Beratungsstelle wenden und
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt muss sich darüber
Gewissheit verschaffen. Die Ehe-, Lebens-
und Schwangerenberatung (elbe) bietet Ihnen
diese Beratung an.

Weitere Hilfs- und Beratungsstellen

Sozialdienste der Einwohnergemeinden
des Kantons Obwalden
Persönliche Beratung, Sozialhilfe, Alimenten-
inkasso und –bevorschussung, vormund-
schaftliche Massnahmen, usw.

Jugend- und Elternberatung
Dorfplatz 4, 6060 Sarnen
Telefon 041 666 62 56

Frauenkontaktstelle Obwalden
Dorfplatz 6, Postfach 1247, 6061 Sarnen
Telefon 041 660 44 47

Verein Kinderbetreuung Obwalden
Postfach 1429, 6060 Sarnen
Telefon 041 660 20 30
Vermittlung von Tagesplätzen

Haus für Mutter und Kind
Obkirche 2, 6052 Hergiswil
Telefon 041 630 24 46
Betreute Wohnmöglichkeiten für Frauen und
Kinder während/nach der Schwangerschaft

Obwaldner Sozialfonds für Mütter und
Familien in Not
Telefon 041 678 15 70
Telefon 041 670 10 89
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